
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren 
unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, 
macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Amtsstempel

Amtliche
Eigenschaft:

Eigenhändige  
Unterschrift:

Ort: Datum:

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ____ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen 
Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben. Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft):

Im Bundesblatt veröffentlicht am 3. März 2020. Ablauf der Sammelfrist: 3. September 2021.
Bitte die Liste vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurücksenden an: Initiative für eine 13. AHV-Rente, Postfach 6494, 2500 Biel/Bienne 6. Weitere Unterschriftenkarten unter www.AHVx13.ch, 031 377 01 01, info@sgb.ch

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen.

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachfolgenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 
Allemann Gabriela, Friedheimstr. 3, 4600 Olten; Alleva Vania, Lerberstr. 30, 3013 Bern; Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva 28, 6533 Lumino; Chervet Denise, Kapellenstr. 10, 3011 Bern; Dannecker Annette, Bahnhofstr. 26, 8702 Zollikon; 
De Filippo Davide, Avenue d'Aïre 36, 1203 Genève; Docourt Martine, Chemin du Petit-Catéchisme 10, 2000 Neuchâtel; Ferrari Aldo, Rue de Famenan 30, 1446 Baulmes; Grunder Roland, Ch. de l'Avenir 14, 1860 Aigle; Gysi Barbara, Markt-
gasse 80, 9500 Wil; Heim Bea, Untere Kohliweidstr. 27, 4656 Starrkirch-Wil; Jansen Ronja, Tschoppenhauerweg 7, 4402 Frenkendorf; Jaquet-Berger Christiane, Avenue de Béthusy 60, 1012 Lausanne; Maillard Pierre-Yves, Rue du Lac 34, 
1020 Renens; Meyer Mattea, Unterrütiweg 3, 8400 Winterthur; Mordini Patrizia, Käfiggässchen 30, 3011 Bern; Münger Daniel, Baumgartenweg 27, 4142 Münchenstein; Nikolic-Fuss Sandrine, Bahnhofstr. 20, 9553 Bettwiesen; Porchet 
Léonore, Avenue Louis-Vulliemin 26, 1005 Lausanne; Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstr. 366, 8005 Zürich; Rebsamen Heidi, Zähringerstr. 3, 6003 Luzern; Rohrbach Samuel, Route de Rochefort 15, 2824 Vicques; Rösler Dagmar,  
Allmendstr. 14, 4515 Oberdorf SO; Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf; Weichelt Manuela, Oberwiler Kirchweg 17, 6300 Zug; Ziltener Kathrin, Baumgartenweg 38, 8854 Siebnen; Zimmermann Rolf, Hopfenweg 48, 3007 Bern

Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, 
gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz 
vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68 ff. folgendes Begehren: 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 12 
12. Übergangsbestimmung zu Art. 112 (Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung)

1  Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente haben Anspruch auf einen jährlichen 
 Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels ihrer jährlichen Rente.

2  Der Anspruch auf den jährlichen Zuschlag entsteht spätestens mit Beginn des zweiten 
Kalenderjahres, das der Annahme dieser Bestimmung durch Volk und Stände folgt.

3  Das Gesetz stellt sicher, dass der jährliche Zuschlag weder zu einer Reduktion der 
 Ergänzungsleistungen noch zum Verlust des Anspruchs auf diese Leistungen führt.

Eidgenössische Volksinitiative

Für ein besseres  
Leben im Alter
Initiative für eine 13. AHV-Rente

 Nr. Name / Vorname
eigenhändig und möglichst in Blockschrift

Geburtsdatum
Tag, Monat, Jahr

Wohnadresse
Strasse und Hausnummer

Eigenhändige Unterschrift Kontrolle
leer lassen
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Kanton: Postleitzahl: politische Gemeinde:

JETZT UNTERSCHREIBEN! 

INITIATIVE für ein besseres Leben im Alter

→  Die AHV-Renten sind zu tief, die Pensions kassen renten brechen ein,  
Mieten und Krankenkassen prämien steigen.

→  Der Rentenrückstand der Frauen lässt sich am besten bei der AHV verringern, 
weil nur sie deren unbezahlte Arbeit anerkennt. 

→    In der Schweiz hat es genug Geld für anständige Renten –  
nicht nur für Top-Verdiener.

→    Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verdient eine gute Rente. 

Deshalb ist es Zeit für eine 13. AHV-Rente


